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Niederschrift 
 
der Öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Henau  
vom 09.05.2022 im Gemeindehaus um 19:30 Uhr 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unter dem Vorsitz von Ortsbürgermeister Reinhard Lanz wurde die Sitzung um 19:30 Uhr eröffnet. Er 
begrüßte die Beisitzer und Gemeinderatsmitglieder und die anwesenden Gäste  
 
Vor Einstieg in die Tagesordnung stellte der Vorsitzende fest, dass zu der Sitzung ordnungsgemäß 
eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit mit 5 Stimmen gegen war. Einwände wurden nicht 
erhoben. 
 
 

Anwesend: 
 
unter dem Vorsitz von 
Reinhard Lanz     Ortsbürgermeister 
 
Thomas Keller     1. Beigeordneter und Ratsmitglied 
Andy Schweig     2. Beigeordneter und Ratsmitglied 
Rosemarie Ebert    Ratsmitglied 
Sascha Lanz     Ratsmitglied 
 
Entschuldigt: Ratsmitglieder Jürgen Rodenbusch und Elli Pleines 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentliche Sitzung: 
1.  Einwohnerfragestunde 

2.  Genehmigung der Niederschrift vom 17.03.2022 

3.  Gewährung von Zuschüssen nach der Energiesparrichtlinie 

4.  Antrag der Seniorenbeauftragen 

5.  Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes in Henau 

6.  Annahme einer Spende 

7.  Verschiedenes 

 

Nichtöffentliche Sitzung: 
1.  Genehmigung der Niederschrift vom 17.03.2022 

2  Grundstücksangelegenheiten 

3.  Verschiedenes 

 

Öffentliche Sitzung: 
8.  Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

 
Punkt 1: Einwohnerfragestunde 
 
a.) Es wurde die Frage gestellt: Wie lange es noch dauern würde bis das Glasfaserkabel in der 
Ortsgemeinde Henau verlegt wird. 
 
b.) Die Parksituation an der Bushaltestelle wurde bemängelt. Es würden vermehrt Autos direkt an der 
Bushaltestelle parken. 
 
Punkt 2:  Genehmigung der Niederschrift vom 17.03.2022 
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Es wurden keine Einwände der Niederschrift erhoben.  
Die Niederschrift wurde mit 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt. 
 
 
Punkt 3:  Gewährung von Zuschüssen nach der Energiesparrichtlinie 
 

Antrag für den Austausch von insgesamt 2 Dachfenster für ein Wohnhaus in der Soonwaldstr. 

 

Der Antragsteller hat die Gewährung eines Zuschusses für den Austausch von insgesamt 2 

Dachfenster beantragt (Angebot Fa. Burger Bedachungen, 55483 Schlierschied vom 

24.02.2022).  

 

Die Fördervoraussetzungen (Eigentümer des Hauses/Grundstücks, Vorlage der 

Angebote/Rechnungen, Nachweis Energieberatung) sind teilweise erfüllt. Der Nachweis über 

die Teilnahme an einer Energieberatung fehlt. Dies ist gemäß § 4 Abs. 3 der Förderrichtlinie 

jedoch Voraussetzung für eine Förderung. 

 

Gemäß § 5 Abs. 8 beträgt die Förderung für den Austausch von Fenstern je 250,00 €, höchstens 

jedoch 30 % der Anschaffungskosten. Die Gesamtförderung für diese Maßnahme ist gedeckelt 

auf 2.500,00 € 

 

Berechnung der Fördersumme: 

 

Bruttoinvestition Fenster 3.046,40 €  30 %    913,92 € 

       2 Fenster á 250,- €  500,00 € 
 

 

Beschluss: 

 

Der Ortsgemeinderat beschließt dem Antragsteller, unter Vorbehalt der Prüfung der 

Schlussrechnung, eine Förderung in Höhe von 500,00 € zu gewähren. Die Auszahlung erfolgt 

erst, wenn der Nachweis über die Energieberatung sowie die Schlussrechnung vorgelegt 

wurden und die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Aufgrund der 
besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie wird die Förderung ausnahmsweise 
bei einer nachträglichen Beratung gewährt. 

 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen   0 Nein-Stimmen   0 Enthaltungen 
 

 
Punkt 4:   Antrag der Seniorenbeauftragen 
 
Es soll ein Ausflug für Senioren/innen stattfinden, selbst wenn Kosten von mehr als 2.000,00 € 
entstehen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Punkt 5:   Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes in Henau 
 

Die Ortsgemeinde Henau hat ein Dorferneuerungskonzept aus dem Jahr 1990.  

  

Die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes kann pro Landkreis in sechs Nicht-

Schwerpunktgemeinden gefördert werden. Die Höhe der Förderung für die Fortschreibung 

des Konzeptes als Nicht-Schwerpunktgemeinde beträgt 80 % der förderfähigen Kosten, 

höchstens 9.000 Euro.  
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Die Förderung der Dorferneuerungskonzepte setzt allerdings die vorherige Durchführung 

einer Dorfmoderation voraus, die ebenfalls für sechs Gemeinden pro Landkreis förderfähig 

ist. Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 80 % der förderfähigen Kosten, höchstens 12.000 

Euro. 

 

Als Grundlage für einen Förderantrag wurden drei Planungsbüros wegen eines Angebotes 

angefragt. Von allen drei Planungsbüros wurde ein Angebot abgegeben. Das günstigste 

Angebot des Planungsbüros Franzen aus Gau-Odernheim sieht folgende Kosten vor: 

Dorfmoderation:        11.920,23 € incl. MWSt. 

Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes:    9.996,00 € incl. MWSt.  

Gesamtkosten:        21.916,23 € 

 

Mit den vorgenannten Kosten sind zunächst die Förderanträge für die Moderation und die 

Fortschreibung des Konzeptes bis zum 01.08.2022 für das Jahr 2023 zu stellen. Erst wenn 

über die Förderanträge entschieden wurde, kann der Auftrag vergeben werden.  

 

Die Gesamtkosten der sonstigen Büros betragen 23.840,46 € und 24.871,00 €. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Ortsgemeinderat beschließt, die Beantragung der Förderung der Dorfmoderation und der 

Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes als Nicht-Schwerpunktgemeinde. 

 

Grundlage für die Förderanträge sind die vorstehenden Ausführungen und 

Kostenberechnungen des Planungsbüros Franzen vom 04.04.2022. Mit der Stellung des 

Förderantrages ist noch keine Beauftragung des Planungsbüros erfolgt.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Punkt 6: Annahme einer Spende 
 

Die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, 55469 Simmern, hat der Ortsgemeinde Henau den 

Betrag von *250,00 € zukommen lassen. Die Spende ist zweckgebunden für die Anschaffung 

eines Defibrillators. 

 

Der Ortsgemeinderat beschließt die Annahme der Geldspende. 

 

Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 

Punkt 7.  Verschiedenes 
 
a.) Die Kosten für die Ortsbeleuchtung belaufen sich auf ca. 4.900,00 € jährlich. Es stellt sich die Frage, 
ob die Beleuchtung zwischen 00:00 und 04:00 Uhr ausgeschaltet werden soll. 
b.) Die Kosten der Bordanlage für die neuen Wiesengräber auf dem Friedhof betragen 11.990,44 € 
c.) Es soll noch eine Sitzbank mit den vorhanden Steinen für den Friedhof angefertigt werden. 
d.) Die Aussage des Gemeinde- und Städtebundes reicht der Verbandsgemeinde nicht aus. 
e.) Es wurde informiert über die Bewirtschaftung des Forstreviers durch einen gemeindeeigenen 
Bediensteten. 
f.) Der Revierförster möchte eine Information über die Menge und den Preis der Holzvergabe für den 
kommenden Herbst für die Einwohner der Ortsgemeinde. 
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g.) Bei der Waldbegehung am 21.05.2022 gibt es im Anschluss für die Teilnehmer einen Imbiss am 
Feuerwehrhaus. 
h.) Für das Wohnhaus in der Hauptstr. 10 gab es mehrere Kaufanfragen. 
i.) Im Herbst soll ein Umwelttag stattfinden. Der gesammelte Müll wird von der RHE kostenfrei entsorgt. 
j.) Am 10.07.2022 soll für die Einwohner der Ortsgemeinde ein Hüttenfest an der Asbachhütte 
stattfinden. 
k.) Es wird ein neuer Kühlschrank für das Gemeindehaus im Wert von 599,00 € angeschafft. Der 
Kühlschrank, der momentan im Gemeindehaus steht, wird in der Asbachhütte benötigt. 
 
Ende der Sitzung 20:45 Uhr 
 

Öffentliche Sitzung: 
Beginn: 21:00  Uhr 
 

8.  Bekanntgabe der in der nichtöffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse 

 
Die Gemeinde erwirbt ein Grundstück. 
 
Ende: 21:05 Uhr 
 
 
Ortsbürgermeister Reinhard Lanz   Schriftführer Rosemarie Ebert 


